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1. Leistungsauftrag Notfallplätze

Der Verein Chinderhuus Ebnit erfüllt im Auftrag der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons
Bern folgende Leistungen.

Notfallplätze
Das Chinderhuus Ebnit bietet 12 Plätze für Kinder in sozialen und/oder persönlichen Notlagen bzw.
Gefährdungssituationen an.
Die wesentlichen Ziele des Aufenthalts sind Schutz, Stabilisierung und Zukunftsplanung. Die
sozialpädagogische Betreuung und Beratung gewährleistet die Förderung des Kindes und den
Einbezug des Umfeldes. Die interne Schule garantiert den Unterricht in den Hauptfächern, orientiert
sich dabei aber an der Befindlichkeit und den Bedürfnissen der Kinder.
Das Chinderhuus Ebnit schliesst jährlich einen Leistungsvertrag mit der Gesundheits- und
Fürsorgedirektion des Kantons Bern ab. Es erfüllt die Vorgaben der kantonalen und eidgenössischen
Stellen für die Betriebsbewilligung.
Die Finanzierung ist durch Beiträge der Zuweisenden/Eltern sowie durch Beiträge von Kanton und
Bund gesichert.

Die Leitung des Chinderhuus Ebnit informiert den Vorstand regelmässig über die aktuelle Situation.
Häufigkeit und Umfang der Rechenschaftsberichte legt der Vorstand fest. Über spezielle
Vorkommnisse muss der Vorstand innert nützlicher Frist informiert werden.

2. Leistungsauftrag Kindertagesstätte

Der Verein Chinderhuus Ebnit erfüllt im Auftrag der Gemeinde Saanen folgende Leistungen:

Kindertagesstätte
Die Kindertagesstätte (Kita) bietet 14 Plätze für Kinder alleinerziehender und erwerbstätiger Eltern an.
Sie versteht die Betreuung der Kinder als familienergänzende Unterstützung. In der Betreuung wird
ein Rahmen geschaffen, in dem die Kinder ihre Grundfunktionen entwickeln und ihre
Grundbedürfnisse erfüllen können.
Die Kindertagesstätte schliesst mit der Gemeinde Saanen jährlich einen Leistungsvertrag ab. Sie
erfüllt die Vorgaben der kantonalen und eidgenössischen Stellen für die Betriebsbewilligung.

Die Finanzierung ist durch Beiträge der Zuweisenden/Eltern und kommunale Subventionen gesichert.
Die Kosten der Gemeinde sind lastenausgleichsberechtigt.

Die Leitung des Chinderhuus Ebnit informiert den Vorstand regelmässig über die aktuelle Situation.
Häufigkeit und Umfang der Rechenschaftsberichte legt der Vorstand fest. Über spezielle
Vorkommnisse muss der Vorstand innert nützlicher Frist informiert werden.
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